
Drei gemeinsame Jahre
sind in der Bundesfach-
gruppe vergangen, seit

dem die ursprünglich getrenn-
ten Expertengruppen für Sa-
nitär und Heizung zusammen-
geführt wurden. Satzungs-
gemäß war dies Anlaß für Neu-
wahlen der Bufa-Leitung: Ein-
stimmig bestätigte man den
Vorsitzenden Rolf Richter sowie
Stellvertreter Fritz Schellhorn in
ihren Ehrenämtern. 
Aufgrund der Themenvielfalt
werden an dieser Stelle nur ei-
nige wichtige Punkte näher
erörtert. 

2004 kommt 
eine neue TRGI

Aus der Arbeit der Fachaus-
schüsse berichtete ZVSHK-
Referent Franz-Josef Heinrichs.
Es zeichnet sich ab, daß im Jahr
2004 mit einer neuen TRGI zu
rechnen ist. Zusätzliche Sicher-
heit sollen Gas-Strömungs-
wächter bringen. Einerseits wird
der Energieversorger Außenbe-
reiche zunehmend sichern (z. B.
als Vorsorge für Baggerunfälle),
andererseits sind für den häus-
lichen Bereich diverse Varianten
von Strömungswächtern vorge-
sehen, die vom Fach-Installa-
teur entsprechend leistungsab-
hängig ausgewählt werden
müssen. Welche Möglichkeiten
für die Nachrüstung im Gebäu-
debestand eröffnet werden, soll
zuvor im jeweiligen Installateur-
Ausschuß regional einheitlich
geregelt werden.
Neues gibt es auch zur Kampa-
gne „Gas ganz sicher“: Die Un-
terlagen beinhalten derzeit ein
Prüfprotokoll, das zukünftig um

ein Protokoll zur Bestandsauf-
nahme erweitert werden soll.
Der Fachbetrieb kann dann ent-
scheiden, ob er die Erweiterung
verwenden möchte. Somit ließe
sich auf einen Blick die gesam-
te haustechnische (Heizungs-)
Anlage erfassen und für die
Kundenpflege aufbereiten. Was

die Überprüfungsmethoden
von Gasanlagen betrifft, unter-
strich die Bufa erneut, daß Aus-
sagen über die einwandfreie
Funktion nicht auf Meßwerten
von Schnüffel-Geräten basieren
können. Gesicherte Erkenntnis-
se biete ausschließlich ein ord-
nungsgemäß durchgeführter
Gas-Check mit Leckmengen-
messung durch das jeweilige
Vertragsinstallationsunterneh-
men.

Stein des Anstoßes

Die Steinbildung in wandhän-
genden Warmwasserheizungen
bleibt weiterhin in der Beratung
der Bufa. Ursache und Wirkung

lassen sich nicht eindeutig 
darlegen. Liegt es an der Gerä-
tekonstellation einzelner Fabri-
kate? Liegt es an der Wasser-
beschaffenheit? Die von der
Herstellerseite mittlerweile ein-
gebrachten Leistungsgrenzen,
Wasserbeschaffenheitsparame-
ter und Nebenanforderungen

(z. B. das Anlagenvolumen von
20 l/kW) sind nach Auffassung
der Verarbeiter nicht akzeptabel
für die praktische Anwendung.
Einig ist sich die Bufa darin, daß
die Hersteller verpflichtet wer-
den sollten, entsprechend ein-
deutige Angaben in ihren Pro-
duktunterlagen zu machen.
Falls die Hersteller keine an-
derslautenden Hinweise geben,
gilt es für die Betriebe praxis-
taugliche Empfehlungen zu er-
arbeiten. Bis zum Herbst will
man deshalb Vor- und Nachtei-
le prüfen und entscheiden, ob
man generell zu einer Wasser-
aufbereitung für alle Heizkessel
und wandhängenden Geräte
raten soll.
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Auf das DVGW-
Zeichen achten

Eindeutiger fällt die Empfehlung
der Bufa für Armaturenan-
schlußschläuche aus. Noch im-
mer werden den Landesver-
bänden Schäden gemeldet.
Mittlerweile haben Hersteller
reagiert und bieten qualitativ
bessere Produkte an, die den
Anforderungen des DVGW-Ar-
beitsblatts W 543 und dem dort
integrierten Arbeitsblatt W 270
entsprechen und nicht zu Schä-
den führen. Der Fachbetrieb ist
daher gut beraten, wenn er bei
der Produktauswahl auf diese
DVGW-Kennzeichnung achtet.
Die neue Trinkwasserverord-
nung bringt Veränderungen für
die Fachbetriebe. ZVSHK-Ge-
schäftsführer Andreas Müller
gab eine Zusammenfassung
rund um die neuen technischen
Regeln. Dazu gehören:
* Schutz des Trinkwassers ent-
sprechend DIN EN 1717
* hygienische Anforderungen
der Arbeitsblätter DVGW W
551 bis W 553 
* werkvertragliche Anforderun-
gen der neuen VOB DIN 18381.
Einige Landesverbände haben
mittlerweile publikumswirksa-
me Aktivitäten gestartet – in
Hessen bis hinein in den Land-
tag – um auf das Thema Trink-
wasser aufmerksam zu machen
(SBZ berichtete). Für die Mit-
gliedsbetriebe können sich dar-
aus Möglichkeiten ergeben,
Aufträge im Bereich der Über-
prüfung von Trinkwasseranla-
gen zu akquirieren. Als geeig-
nete Weiterbildungsmaßnahme
bietet die Verbandsorganisation
seinen Mitgliedsbetrieben den
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Themen-Vielfalt am
runden Tisch

Am 6. und 7. Mai 2003
trafen sich SHK-Fachleu-
te aller Landesverbände
zur Frühjahrssitzung in
Sankt Augustin, um sich
über aktuelle Themen der
Branche auszutauschen
und Empfehlungen aus-
zusprechen.

Die Bundesfachgruppe befaßte sich mit zahlreichen Problemfällen der
betrieblichen Praxis
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Trinkwasser-Check. Ein letzter
Punkt zum Thema Wasser: Wie
in der Bufa erörtert wurde, setzt
der Stadtstaat Hamburg die
Musterbauordnung in puncto
Wasserzähler (§ 43) seit 1994
konsequent in der Landesbau-
ordnung um. Bis zum 1. Sep-
tember 2004 müssen etwa
775 000 Wohnungen und Ge-
werbebetriebe über einen eige-
nen Wasserzähler verfügen.
Das bedeutet das Ende des bis-
her teilweise noch gebräuch-
lichen Umlageverfahrens meh-
rerer Parteien und beschert den
Fachbetrieben zusätzliche Auf-
träge. Bleibt abzuwarten, ob die
konsequente Anwendung der
Musterbauordnung dahinge-
hend auch in anderen Regionen
Schule macht.

EnEV von Land 
zu Land unterschiedlich

Was die Energieeinsparverord-
nung anbelangt, kann man der-
zeit keineswegs von einer ein-
heitlichen Handhabung in den
Ländern sprechen. Einen
Überblick bieten die Internet-
Seiten www.energieundbau.de/
isoteg/news. Das Konzept eines
bundesweit einheitlichen Ener-
giepasses ist zur Zeit noch in der
Abstimmung. Bisher ist vorge-
sehen, daß der Energiepaß nur
durch Bauvorlageberechtigte
ausgestellt werden darf. Das
Bundeswirtschaftsministerium
gibt jedoch eine Studie in Auf-
trag, unter welchen Vorausset-
zungen eine Gleichstellung der
Energieberater aus dem Fach-
handwerk mit dem Bauvorlage-
berechtigten zur Ausfüllung 
des Energiepasses erfolgen
kann. Welche Neuerungen die
fachspezifischen Normen DIN
18379–18381 bringen, erläu-
terten die ZV-Referenten Heri-
bert Ackerschott und Franz-
Josef Heinrichs. 

Schallschutz 
in drei Stufen

Aufgrund von zahlreichen Ein-
sprüchen zur Schallschutznorm
DIN 4109-10 ist derzeit nicht
absehbar, wann mit einem

Weißdruck gerechnet werden
kann. Es wird darauf gedrängt,
daß die Schallschutzstufen 30/
27/24 dB als Bestandteil aufge-
nommen werden. Wirksam
werden könnte dies auch durch
einen Anhang zur DIN 4109, in
dem dann diese Schutzziele ent-
halten sind. Was in der Bufa zu-
dem erörtert wurde: Das
Schutzziel eines vereinbarten
Schallpegels kann auch für den
Bereich innerhalb einer Woh-

nung gelten, nicht nur für den
angrenzenden Fremdbereich –
daher vor Auftragsannahme
stets genau auf die Vereinba-
rungsgrundlage achten!

SHK/Elektro: 
Eintragungspraxis mit
Hindernissen

Eineinhalb Jahre nach der Ver-
bändevereinbarung mit den
Elektro- und Informationstech-
nischen Handwerken hat sich
an der Gültigkeit nichts geän-
dert: Es bleibt dabei, daß für
eine Teileintragung mit dem je-
weils anderen Handwerk ein
240-Stunden-Kurs absolviert
werden muß, der die erforder-
liche Sachkunde vermittelt.
SHK-Meister werden nach Ab-
solvierung dieses Kurses in die
Handwerksrolle eingetragen.
Die Eintragung in das Elektro-
installateurverzeichnis gemäß
AVB ElektroV ist bislang aller-
dings noch nicht in allen Re-
gionen gesichert. Interessierte
sollten sich deshalb konkret da-
nach erkundigen und bei
Schwierigkeiten den zuständi-
gen SHK-Fachverband oder den
ZVSHK in Kenntnis setzen.

Im Gegenzug werden Elektro-
Meister nach Absolvierung ei-
nes SHK-Kurses in die Hand-
werksrolle eingetragen. Die Ein-
tragung in das Installateurver-
zeichnis Wasser gemäß AVB
WasserV ist seitens des ZVSHK
mit dem BGW geregelt und si-
chergestellt. Diejenigen Elektro-
meister, die auch im Bereich
„Gas-Installation“ tätig werden
und sich in das Installateurver-
zeichnis für Gas eintragen las-

sen wollen, müssen zusätzlich
zu dem 240-Stunden-Kurs noch
einen 80stündigen TRGI-Kurs
erfolgreich abschließen.

Weiterbildung

Welche Möglichkeiten zur be-
ruflichen Fortbildung durch das
Berufsförderungswerk angebo-
ten werden, stellte ZVSHK-Re-
ferent Friedrich Wilhelm Goebel
vor. Demnach können In-
nungsmitglieder von nachste-
hendem Angebot profitieren:
* SHK-Energieberater
* SHK-Fachkraft für Energie-
Contracting
* SHK-Fachbetrieb Komfort-
Klima
* Elektroinstallation-Ausübungs-
berechtigung nach § 7a HwO
* Elektrofachkraft für festgeleg-
te Tätigkeiten im SHK-Hand-
werk
* SHK-Fachkraft Solarthermie
* SHK-Fachkraft Regenwasser-
nutzungsanlagen
* SHK-Kundendiensttechniker
* Betriebswirt des SHK-Hand-
werks
* Ganzheitliches Marketing: Er-
folgsstrategien im SHK-Hand-
werk
* SHK-Fachbetrieb Bio-Wärme.

Neue Ausbildungs-
verordnung 

Die SHK-Verbandsorganisation
hatte bereits in der neuen Be-
rufsbezeichnung den Weg in die
Zukunft weisen wollen, doch
versagte das Wirtschaftsmini-
sterium die Zustimmung: Statt
Anlagenmechaniker für Gebäu-
de- und Energietechnik (mit der
sonst alle Verfahrensbeteiligten
einverstanden waren) geneh-

migte das Fachressort des Mini-
steriums den weniger innovati-
ven „Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik“. Wichtig für die Betrie-
be: Ab dem 1. August 2003 wird
man unter dieser Bezeichnung
mit der Ausbildung beginnen
können. Auf Antrag ist es mög-
lich, daß Lehrlinge jetzt am En-
de ihres ersten Lehrjahres auf
Wunsch ihren Lehrvertrag um-
schreiben lassen können, um die
weitere Lehrzeit nach der neu-
en Ausbildungsverordnung zu
absolvieren. Ein wichtiges Argu-
ment könnte dafür sprechen:
Mit der Abschlußprüfung wird
der Geselle gleichzeitig auch die
Qualifikation „Elektrofachkraft“
erwerben, was die Wertigkeit
der Ausbildung unterstreicht.

Von der Novellierung der
Handwerksordnung über
Preßtechnik, Verschleiß-

teilproblematik, Ausbildungs-
verordnung, Berechnung der
Heizlast bis zur Komfort-Klima-
technik reichte die Tagesord-
nung. Im Anschluß an diesen
Beitrag sowie in den folgenden
Ausgaben wird auf das eine
oder andere Thema noch näher
eingegangen. TD

An zwei Sitzungstagen tauschten die Experten der jeweiligen Bundesländer Erfahrungen aus


